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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 
2006/144/EG über strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (Programmplanungszeitraum 2007-2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2008)0306),

– gestützt auf den EG-Vertrag, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-0239/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss – Änderungsrechtsakt
Anhang – Nummer 2
Verordnung 2006/144/EG
Anhang – Teil 3 – Nummer 3.4 a – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Investitionsbeihilfen im Rahmen von 
Schwerpunkt 1 können vor allem für 
Energie, Wasser und andere 

i) Investitionsbeihilfen im Rahmen von 
Schwerpunkt 1 können vor allem für 
Energie, Wasser und andere 
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Produktionsmittel sparende Maschinen und 
Geräte und für die Produktion erneuerbarer 
Energien zum Einsatz in 
Landwirtschaftsbetrieben gewährt werden. 
Im Agrar- und Ernährungssektor und in der 
Forstwirtschaft sollten die 
Investitionsbeihilfen zur Entwicklung 
innovativer und nachhaltiger Methoden bei 
der Herstellung von Biobrennstoffen
beitragen.

Produktionsmittel sparende Maschinen und 
Geräte und für die Produktion erneuerbarer 
Energien zum Einsatz in 
Landwirtschaftsbetrieben gewährt werden. 
Im Agrar- und Ernährungssektor und in der 
Forstwirtschaft sollten die 
Investitionsbeihilfen zur Entwicklung 
innovativer und nachhaltiger Methoden für 
den Ersatz fossiler Brennstoffe und die 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, einschließlich 
der Agrokraftstoffe der zweiten 
Generation, beitragen.

Or. fr

Begründung

In Anbetracht ihrer schwachen Energie- und Umweltbilanz sollte die Erzeugung von 
Agrokraftstoffen der ersten Generation nicht gefördert werden.
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